WICHTIG !!!

Liebe Sportfreunde, liebe Eltern,

hier eine kurze Erklärung zur Beitragszahlung per Bankeinzugsermächtigung/ Lastschrifteinzug:

· Diese Art der Beitragszahlung wird auf Grund der beschlossenen Finanzordnung während der Mitgliederversammlung am 23.04.2010 und der dazu festgelegten und beschlossenen Verfahrensweise der Beitragszahlung während der Präsidiumssitzung am 20.05.2010 für alle Mitglieder des SVE im Laufe dieses neuen Jahres eingeführt.

      -    Die Beitragszahlung erfolgt ausschließlich auf unser Vereinskonto bei der       

Raiffeisenkasse Gotha.

      -    Tragen Sie bitte Ihre Bankverbindung und Ihre Anschrift und Unterschrift des

Kontoinhabers bei„Persönliche Einzugsermächtigung“ ein.                   

      -    Zusätzlich werden unter der „erweiterten Einzugsermächtigung“ der Partner und die 

Kinder eingetragen, wenn diese Mitglied im SVE sind bzw. werden. Der Kontoinhaber unterschreibt hier ebenso.

      -
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich (März) eingezogen, ausnahmsweise auch        halbjährlich (März und August), bitte auf der Bankeinzugsermächtigung extra vermerken.

-    Der Mitgliedsbeitrag wird nicht erhöht. Erwachsene zahlen 40 Euro, Kinder 30 Euro     -    Auch die Mitglieder, welche für 2010 schon ihren Beitrag bezahlt haben, möchten

      bitte diese Bankeinzugsermächtigung/Lastschrifteinzug ausfüllen, damit diese im 

      kommenden Jahr genutzt werden kann. Die alten Einzugsermächtigungen 

      verlieren mit Wegfall der Abteilungskonten ihre Wirksamkeit.

      -    Geben Sie die Einzugsermächtigung bitte in 14 Tagen beim Übungsleiter,  

Abteilungsleiter oder beim Schatzmeister (Ernstroda, Alte Hauptstraße 12) ab.

· Der Austritt aus den SVE sollte immer formlos schriftlich erfolgen. Dabei ist die

            Beitragszahlungspflicht laut Satzung und Finanzordnung des SVE zu beachten. 

Bei Fragen helfen die Kassierer der Abteilungen bzw. der Schatzmeister gern.

Mit herzlichem Dank für Ihre Bemühungen verbleibt







Lothar Eccarius (Schatzmeister)

